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Dieser Beleg über eine Veröffentlichung im elektronischen Bundesanzeiger hat Dokumentencharakter
für Nachweiszwecke. Wir empfehlen daher, diesen Beleg aufzubewahren. Zusätzliche beim Verlag
angeforderte Belege sind kostenpflichtig.



elektronischer

Bundesanzeiger
  B

ek
an

n
tm

ac
h

u
n

g
st

ex
t 

im
 E

le
kt

ro
n

is
ch

en
 B

u
n

d
es

an
ze

ig
er

  –
  B

ek
an

n
tm

ac
h

u
n

g
st

ex
t 

in
 w

w
w

.e
b

u
n

d
es

an
ze

ig
er

.d
e 

 

– Seite 2 von 2 –
Für TOMORROW FOCUS AG veröffentlicht am 09. April 2009.

Auftragsnummer: 090412007131
Quelle: elektronischer Bundesanzeiger

TOMORROW FOCUS AG

München

- ISIN: DE 0005495329 -.

- WKN: 549532 -

Berichtigung der Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung.

der TOMORROW FOCUS AG, München, am 20. Mai 2009,.

veröffentlicht im elektronischen Bundesanzeiger vom 07. April 2009

Die Einladung enthält in TOP 9 eine Auslassung. TOP 9 wird deshalb wie folgt korrigiert (Korrektur durch Unterstreichung
hervorgehoben):

9. Beschlussfassung über Satzungsänderungen

Verschiedene Satzungsregelungen stellen entweder eine überflüssige Wiederholung der Gesetzeslage dar bzw. sind be-
reits veraltet oder zumindest missverständlich formuliert. Um eventuelle Anfechtungsrisiken aus solchen überflüssigen
oder missverständlichen Formulierungen vollständig auszuschließen, soll die Satzung zukünftig uneingeschränkt an die
gesetzliche Lage angepasst sowie überflüssige Festlegungen gestrichen werden.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen deshalb vor, zu beschließen:

a) § 13 Abs. 3 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:

„Die Einberufung hat mit der vom Gesetz bestimmten Frist zu erfolgen.“

b) § 18 Abs. 1 Satz 2 der Satzung wird gestrichen.

c) § 19 Abs. 2 und Abs. 3 der Satzung werden ersatzlos gestrichen.

Es handelt sich um ein redaktionelles Versehen. Wir bitten das Versäumnis zu entschuldigen.

Im Übrigen bleibt es bei der Veröffentlichung vom 07. April 2009.

München, im April 2009

TOMORROW FOCUS AG

Der Vorstand


